
BETRIEB & MANAGEMENT

Kostenlos informieren
Baurecht | Auch wenn die Begriffe noch so geläufig sind, im Zweifel 

noch mal nachlesen beruhigt. Ein neues Online-Wörterbuch von 

erfahrenen Baurechtsanwälten hilft dabei.

õ  Vermeintlich sicher sind die m eisten 

H andw erksunternehm er im Bau und 

Ausbau bei der rechtlichen Bedeutung 

alltäglich verw endeter Begriffe. �Doch 

spätestens w enn es beim  Auftrag Kon-

flikte gibt und  m it den Begriffen argu-

m entiert wird, sollte m an ganz genau 

w issen, was gem eint ist�, sagt Olaf Hof-

m ann, Lehrbeauftragter an der Bundes-

wehr-Universität M ünchen und  Mit-

herausgeber des Baurechts-Reports. Um 

hier zu helfen, arbeiten 110 aufs Baurecht 

spezialisierte Kanzleien an einem Bau-

rechtsw örterbuch im  Internet. Sie sind 

un ter w w w .bauanw altsuchdienst.de ge-

listet, ein Service, den Olaf Hofmann or-

ganisiert (hm 1/2009). Die Inform atio-

nen sind kostenlos. Registrierte Anwen-

der können Kommentare abgeben. Der-

zeit bietet das W örterbuch:

�  120 Stichwörter zum  Bauvertrags 

recht von A wie Abnahm e bis Z wie 

Zuschlag

�  93 Stichwörter zum  öffentlichen Bau-

recht von A wie Abgrabungen bis Z 

wie Zw eitwohnungen

�  13 Stichwörter zum  Vergaberecht von 

A wie Angebotsfrist bis Z wie Zu-

schlag

�  25 Stichwörter zum  Bauarbeitsrecht 

von A wie Abfindung bis Z wie Zu-

schuss-W intergeld

�  4 Stichwörter zu neuen Begriffen wie 

dem Forderungssicherungsgesetz 

(hm 9/2008)

�  116 Stichwörter zum  Architektenrecht. 

Der Vorteil des Internets liegt klar auf der 

Hand. Schnell aktualisiert, interaktiv, 

sukzessive im m er w eiter ausgebaut, 

kann das W örterbuch sofort und rund 

um  die Uhr helfen. Auch der spielerische 

Effekt ist n icht ganz unwichtig: Wer tes-

ten will, ob er auf Anhieb gew usst hätte, 

was die Begriffe bedeuten, kann einfach 

mal surfen, sich bestätigt sehen oder et-

was dazulernen.

Hier einige Beispiele aus der Rubrik Bau-

vertragsrecht m it freundlicher Genehmi-

gung von Olaf Hofm ann zitiert: 

Abnahme. Die A bnahm e bezeichnet die 

Erklärung des Auftraggebers gegenüber 

dem Auftragnehmer, dass die erbrachte

Über www.baurecht-woerterbuch.de 
kommen Sie direkt zu den insgesamt 
371 Stichwörtern.

Leistung, zum  Beispiel Rohbauarbeiten, 

als vertragsgem äß ausgeführt bestätigt 

wird. Sie erfolgt nach endgültiger Fertig-

stellung durch gem einsam e Begehung 

aller Beteiligten. Dabei wird festgestellt 

und  im  A bnahm eprotokoll dokum en-

tiert, ob und inwieweit die vertraglichen 

Leistungen vollständig und mangelfrei 

erbracht worden sind. Mit der Abnahme 

geht die Beweislast für Baumängel auf 

den Bauherrn über; gleichzeitig beginnt 

die Verjährungsfrist für Gewährleis-

tungsansprüche zu laufen. Hiervon zu 

unterscheiden ist die stillschweigende 

(konkludente) Abnahm e, die durch 

schlüssiges Handeln des Bauherrn, zum  

Beispiel durch vollständige Zahlung 

oder Nutzung des Bauwerks, zustande 

kommt. Darüber h inaus gilt das Werk als 

abgenom m en (fiktive A bnahm e), wenn 

der Auftraggeber trotz der schriftlichen 

Aufforderung des Auftragnehmers die 

Abnahm e nicht innerhalb der gesetzten 

Frist durchführt. Diese Frist gilt glei-

cherm aßen soweit nach Zugang der 

Schlussrechnung an den Auftraggeber 

(Bauherrn) noch keine Abnahm e erfolgt 

ist. N immt der Auftraggeber das Werk 

ohne erfolgte Abnahm e in N utzung, so 

gilt nach einer Frist von sechs Tagen das 

Werk ebenso als abgenommen. 

Abschlagszahlungen. A bschlagszahlun-

gen sind Teilzahlungen auf die Werk-

lohnforderungen des ausführenden Auf-

tragnehm ers oder auf den H onoraran-

spruch des Architekten, Ingenieurs, Sta-

tikers und anderer Baubeteiligter für er-

brachte und nachgewiesene Leistungen. 

Anerkenntnis: Zahlungen auf Ab-

schlagsrechnungen sind vorläufig und 

kein A nerkenntnis des Zahlungsan-

spruchs, auch nicht hinsichtlich des be-

zahlten Teils. Abschlagszahlungen sind 

in der Schlussrechnung aufzuführen. 

Erst die Zahlung auf eine Schlussrech-

nung führt zum  Anerkenntnis. 

Anspruchsgrundlage: A bschlagszahlun-

gen können per Rechnungsstellung ver-

lang werden aufgrund:

�  gesonderter vertraglicher Verein-

barung

�  nach gesetzlichem W erkvertragsrecht 

gem äß § 632 a BGB
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�  bei Anwendung der VOB gem äß § 16 

Nr. 1 VOB/B

�  grundsätzlich nach den Bestim m un-

gen der HOAI für Architekten, Ingeni-

eure, Statiker, Spezialplaner

Fälligkeit: Nach gesetzlichem  Werkver-

tragsrecht und nach den HOAI-Bestim- 

m ungen ist eine Abschlagsrechnung so-

fort fällig. Bei vereinbarter Anwendung 

des VOB/B nach § 16 Nr. 1 Abs. 3 VOB/B 

erst 18 Werktage nach Zugang einer prüf-

baren Abschlagsrechnung. Nach A bnah-

me kann grundsätzlich nur noch aus der 

Schlussrechnung Werklohn oder Hono-

rar verlangt werden.

Höhe: G rundsätzlich können Abschlags-

rechnungen nur für erbrachte und nach-

gewiesene Leistungen geltend gem acht 

werden. Keine allgem einen Abzüge (wie 

S icherheitseinbehalt, Skonto), wenn 

dies n icht ausdrücklich vereinbart wor-

den ist, weder nach den gesetzlichen Be-

stim m ungen noch nach VOB oder HOAI.

Verzug: G rundsätzlich tritt Verzug auf-

grund einer M ahnung ein, die nach Fäl-

ligkeit ausgesprochen w orden sein 

muss; nach gesetzlicher Regelung auch 

ohne M ahnung nach Ablauf von 30 Ta-

gen nach Fälligkeit und Zugang (§ 286 

Abs. 3 BGB).

Auslegung Leistungsverzeichnisse. Ist

eine Leistungsbeschreibung unklar, so 

führt dies n icht selten zu einer Ausein-

andersetzung der Vertragsparteien über 

die Frage, welche Leistung nach dem  ab-

geschlossenen Vertrag vom Auftragneh-

m er auszuführen ist. In einem solchen 

Fall m uss durch Auslegung im N achhin-

ein erm ittelt w erden, was die Parteien 

bei Abschluss des Vertrages wollten. Da-

für kom m t es maßgeblich auf den Wort-

laut des Vertrages an, der den A nknüp-

fungspunkt für die Auslegung bildet. Hat 

der Auftraggeber nach der VOB/A aus-

geschrieben, so ist ein unklares Leis-

tungsverzeichnis danach auszulegen, 

wie die Bieter des A usschreibungsver-

fahrens dieses objektiv verstehen konn-

ten. In beiden Fällen hat der Aufragneh- 

m er auf erkennbare U nklarheiten des 

Leistungsverzeichnisses hinzuweisen. 

Bauhandwerkersicherung. Regelung in 

§ 648 a BGB, wonach der Auftragnehmer 

eines Bauwerks vom Auftraggeber eine 

Sicherheit über seinen kom pletten (vor-

aussichtlichen) W erklohn zuzüglich ei-

nes Zuschlags von 10 Prozent für N eben-

forderungen verlangen bzw. sich bei 

N ichtleistung der Sicherheit aus dem 

Vertrag lösen kann. Das Verfahren läuft 

in  m ehreren Stufen:

1. Zunächst m uss der Auf-

tragnehm er dem Auftragge-

ber eine angem essene Frist 

zur Sicherheitsleistung set-

zen.

2. Leistet der Auftraggeber 

die Sicherheit innerhalb der 

Frist nicht, hat der Auftrag-

nehm er das Recht, seine 

Arbeiten einzustellen bzw. 

gar n icht erst zu beginnen. 

Solange die angem essene 

Frist läuft, hat er dieses 

Recht (noch) nicht.

3. Nach fruchtlosem  Ablauf 

der gesetzten Frist kann der 

Auftragnehm er dem  Auf-

traggeber eine weitere 

Nachfrist zu r S icherheits-

leistung setzen, verbunden m it der Er-

klärung, dass er den Vertrag kündige, 

w enn die Sicherheit nicht innerhalb der 

Nachfrist geleistet wird.

4. Läuft auch die Nachfrist fruchtlos ab, 

gilt der Vertrag als aufgehoben.

Leistet der Auftraggeber die Sicherheit 

fristgerecht, so besteh t kein Leistungs-

verw eigerungsrecht; die Kosten der Si-

cherheit hat der Auftragnehmer bis zu ei-

nem  Höchstsatz von 2 Prozent pro Jahr 

dem Auftraggeber zu erstatten.

Die Regelung des § 648 a BGB ist nicht 

anwendbar, wenn es sich bei dem Auf-

traggeber um  eine juristische Person des

öffentlichen Rechts handelt oder wenn 

Auftraggeber eine natürliche Person ist, 

die die Bauarbeiten zur Herstellung oder 

Instandsetzung eines Einfamilienhauses 

ausführen lässt...

Festpreis. Ein Festpreis ist der vom Auf-

traggeber an den Auftragnehmer zu zah-

lende Preis für die zu erbringende Bau-

leistung, wobei Höhe und Zahlungs-

weise vorher vertraglich festgelegt sind. 

Der A uftragnehm er garantiert hierbei, 

die angebotene Bauleistung zu dem ver-

einbarten Festpreis fertigzustellen und 

trägt das alleinige Risiko bei etwaigen 

Kostenmehrungen. Die Kalkulation des 

Festpreises ist Aufgabe des Auftragneh-

mers, der dem Auftraggeber ein entspre-

chendes Angebot unterbreitet. Üblicher-

weise erfolgt die Zahlung des Preises erst 

nach der Abnahme. Zu unterscheiden ist 

der Festpreisvertrag vom Einheitspreis- 

und Pauschalvertrag sowie vom Vertrag 

auf Selbstkostenbasis.

Gemeinsames Aufmaß. Als Aufmaß b e-

zeichnet m an im Bauwesen zum  einen 

das Vermessen und Aufzeichnen eines 

bestehenden Gebäudes oder Bauwerks 

und zum  anderen die Ermittlung und 

Feststellung des Leistungsumfangs, um 

die Abrechnung erstellen zu können. 

Dies kann entw eder durch den Bau-

unternehm er selbst oder zusam m en mit 

dem Bauherrn bzw. dessen Architekten 

erfolgen. Im letzteren Fall spricht m an 

von einem gem einsam en Aufmaß. 

Gestörter Bauablauf. Vereinbarte Aus-

führungsfristen verlängern sich, w enn 

der Auftragnehmer durch Um stände b e-

hindert wird, die aus dem Risikobereich 

des Auftraggebers stam m en, durch 

Streik oder Aussperrung im Betrieb des 

Auftragnehmers oder in einem unm ittel-

bar für ihn arbeitenden Betrieb verur-

sacht werden oder für den Auftragneh-

m er unabw endbar sind. Die Behinde-

rung wird nur berücksichtigt, w enn der 

Auftragnehm er sie unverzüglich dem 

Auftraggeber anzeigt oder wenn diesem 

die Tatsache und  ihre h indernde W ir-

kung offenkundig bekannt sind. Dem 

Auftragnehmer kann ein A nspruch auf 

eine zusätzliche Vergütung oder auf 

Schadensersatz zustehen. Bei einer 

m ehr als drei M onate dauernden U nter-

brechung der Leistung ha t jeder Ver-

tragspartner ein Kündigungsrecht. �

harald.klein@handwerk-magazin.de

Auch Details des Arbeitsrechts im Bau und Ausbau 
werden im Online-Wörterbuch erläutert.
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